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In der Leasing- und Factoring-Bran-
che sind weiterhin umfangreiche 
Auslagerungsverhältnisse festzustel-
len. Insbesondere in den Bereichen 
der Informationstechnologie (IT) 
sowie bei Kontrolleinheiten wie In-
terne Revision oder Geldwäsche-
prävention werden häufig externe 
Dienstleister mit der Abwicklung  
der entsprechenden Tätigkeiten be-
traut. Das Thema Auslagerungen ist 

vor diesem Hintergrund seit Jah-  
ren ein Schwerpunkt der aufsichtli-
chen Praxis, was sich in den vergan-
genen Jahren auch an erweiterten 
Prüfungsanforderungen an die Wirt-
schaftsprüfer in der Prüfungsbe-
richtsverordnung (PrüfbV) nieder-
geschlagen hat. Als Hintergrund für 
die aktuelle Überarbeitung der Ma-
Risk wurden an zahlreichen Stellen 
Unklarheiten beziehungsweise un-

einheitliche Auslegungen des bisheri-
gen AT 9 MaRisk „Outsourcing“ fest-
gestellt. Zudem bestanden nach 
Auffassung der BaFin in nicht weni-
gen Fällen Mängel in der Umsetzung 
dieser Rege lungen.1

Aus diesen Gründen wurde der  
AT 9 neben der Einführung einer Risi-
koberichterstattung gemäß den Vor-
gaben des BCBS 239 sowie der Eta-
blierung einer Risikokultur als dritter 
zentraler Baustein der 5. MaRisk-No-
velle einer umfassenden Überarbei-
tung unterzogen.2

Grenzen der  
Auslagerbarkeit

Ein wichtiger Schwerpunkt aus 
Sicht der Aufsicht im Rahmen der Ma-
Risk-Novelle bestand darin, die Gren-
zen der Auslagerbarkeit von unterneh-
mensinternen Bereichen deutlicher 
aufzuzeigen.3 Hierzu wurde die Tz. 4 
des AT 9 geändert sowie eine neue Tz. 
5 in den AT 9 MaRisk eingefügt. Dem-
zufolge ergeben sich nunmehr beson-
dere Maßstäbe bei einer teilweisen 
oder vollständigen Auslagerung der 
Kontrolleinheiten Risikocontrolling-
Funktion, Compliance-Funktion und 
Interne Revision, die auch als beson-
dere Funktionen bezeichnet werden.

Der Hintergrund besteht darin, 
dass die betroffenen Institute mögli-
chen Kontrollverlusten entgegenwir-
ken sollen. Es soll dem Verlust solcher 
Expertise vorgebeugt werden, die für 
eine effektive Wahrnehmung der Auf-
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gaben der Kontrolleinheiten notwen-
dig ist.4

Gemäß den Ausführungen im 
neuen Tz. 5 sind Auslagerungen von 
diesen Kontrolleinheiten sowie von 
Kernbankbereichen nur noch in 
einem Umfang möglich, der gewähr-
leistet, dass hierdurch die Leasing- 
oder Factoring-Gesellschaft weiterhin 
über Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügt, die eine wirksame Überwa-
chung der von Dienstleistern erbrach-
ten Leistungen gewährleistet. Dabei ist 
sicherzustellen, dass im Falle einer Be-
endigung des Auslagerungsvertrags 
der ordnungsgemäße Betrieb in den 
hiervon betroffenen Bereichen fortge-
setzt werden kann. Gemäß den neuen 
Vorschriften können oben genannte 
Kontrolleinheiten nur noch von Toch-
terinstituten innerhalb einer In-
stitutsgruppe ausgelagert werden und 
auch nur dann, wenn das übergeord-
nete Institut die Dienstleistung bereit-
stellt und die Tochter sowohl hinsicht-
lich ihrer Größe, Komplexität und 
dem Risikogehalt der Geschäftsaktivi-
täten sowohl national als auch inner-
halb der Gruppe als nicht wesentlich 
einzuordnen ist.

Relevant für die Leasing- und die 
Factoring-Branche ist dabei insbe-
sondere der Satz 5 im Tz. 5 des AT 9 
MaRisk. Hier ist sich die Aufsicht be-
wusst, dass vor allem kleinere Insti-
tute nicht auf Auslagerungen ver-
zichten möchten, um in solchen 
spezifische Fachexpertise nutzen zu 
können.5 Demnach ist eine vollstän-
dige Auslagerung der Compliance-
Funktion oder der Internen Revision 
bei kleinen Instituten möglich, so-
fern deren Einrichtung vor dem Hin-
tergrund der Institutsgröße sowie 
der Art, des Umfangs, der Komplexi-
tät und des Risikogehalts der betrie-
benen Geschäftsaktivitäten nicht an-
gemessen wäre. Zu beachten ist 
dabei, dass die Risikocontrolling-
Funktion von dieser Erleichterung 
nicht umfasst ist. Der Begriff „kleine 
Institute“ wird nicht abschließend 
definiert. Jedoch ist davon auszuge-
hen, dass die Erleichterung bis hinein 
zu den mittelständischen Leasing- 

und Factoring-Gesellschaften ge-
nutzt werden kann, sofern nicht be-
sondere Spezifika, wie etwa komplexe 
Vertragsmodelle oder außergewöhn-
liche Geschäftskonstruktionen, vor-
liegen.

Zentrales 
Auslagerungsmanagement 

Ein weiteres häufig sowohl von 
Prüfern als auch durch die Aufsicht ge-
nanntes Petitum bestand in einem feh-
lenden zentralen Auslagerungsma-
nagement. Häufig sind in der Praxis 
verschiedene Auslagerungsbeauftragte 
für unterschiedliche Bereiche vorzufin-
den, die auch insbesondere im Rahmen 
des Auslagerungscon trollings unter-
schiedliche Maßstäbe bei der Beurtei-
lung des Dienstleis ters anlegen. Hier 
sieht es die Auf sicht nunmehr als er-
forderlich an, dass zumindest bei  
größeren Instituten beziehungsweise 
Insti tuten mit umfangreichen Auslage-
rungslösungen ein zentrales Auslage-
rungsmanagement etabliert wird. Da-
durch soll ein Gesamtüberblick über 
ausgelagerte Bereiche geschaffen wer-
den und so ein weitgehend einheitli-
cher Umgang mit Auslagerungsrisiken 
sowie deren Überwachung ermöglicht 
werden.6

Um diese Vorgaben umzusetzen 
wurden die Tz. 12 und 13 neu in den 
AT 9 MaRisk eingefügt. Demnach 
haben Institute abhängig von Art, 
dem Umfang und der Komplexität 
der Auslagerungsaktivitäten ein zen-
trales Auslagerungsmanagement ein-
zurichten. Zu dessen Aufgaben zählen 
insbesondere:

 Implementierung und Weiterent-
wicklung eines angemessenen 
Auslagerungsmanagements und 
entsprechender Kontroll- und 
Überwachungsprozesse,

 Erstellung und Pflege einer voll-
ständigen Dokumentation der 
Auslagerungen,

 Unterstützung der Fachbereiche 
bezüglich der institutsinternen 
und gesetzlichen Anforderungen 
bei Auslagerungen sowie

 Koordination und Überprüfung 
der durch die zuständigen Berei-
che durchgeführten Risikoanalyse.

Darüber hinaus hat das zentrale 
Auslagerungsmanagement mindestens 
jährlich einen Auslagerungsbericht an-
zufertigen, der der Geschäftsleitung 
vorgelegt werden muss. Diese Berichte 
müssen insbesondere dazu Informatio-
nen enthalten, ob die erbrachten Leis-
tungen des Auslagerungsunterneh-
mens den getroffenen Vereinbarungen 
entsprechen, ob die ausgelagerten Be-
reiche adäquat gesteuert und über-
wacht werden können und ob weitere 
risikoreduzierende Maßnahmen unter-
nommen werden müssen.

Als konkreter Handlungsbedarf ist 
hervorzuheben, dass zu diesem Zweck 
eine entsprechende Festlegung von 
Qualitätskriterien sowie eine Prüfung 
der Korrektheit und Verfügbarkeit der 
notwendigen Daten erforderlich sein 
wird.

Abgrenzung zu sonstigem 
Fremdbezug

Eine in der Praxis häufig diskutierte 
Frage war die Abgrenzung zwischen 
Auslagerungen und dem sonstigen 
Fremdbezug von Leistungen, insbeson-
dere im Bereich der Software. Als 
Grundsatz gilt nun, dass der reine Er-
werb von Software für sich betrachtet 
noch keine Auslagerung ist. Für die ge-
naue Abgrenzung wurden in den Er-
läuterungen zu Tz. 1 des AT 9 MaRisk 
einige konkrete Beispiele für mögliche 
Unterstützungsleistungen des Auslage-
rungsunternehmens aufgenommen, 
die ebenfalls als sonstiger Fremdbezug 
zu qualifizieren sind. Dazu gehören 
etwa die Anpassung der Software an die 
spezifischen Erfordernisse des Instituts 
oder Wartungsleistungen gemäß der 
entsprechenden Anforderungs- oder 
Fehlerbeschreibung des Herstellers.
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Gemäß den weiteren neuen Aus-
führungen in Tz. 1 sind jedoch Un- 
terstützungsleistungen für Software, 
die zur Identifizierung, Beurteilung, 
Steuerung, Überwachung und Kom-
munikation der Risiken verwendet 
wird oder die für die Durchfüh-  
rung von geschäftlichen Aufgaben von  
wesentlicher Bedeutung ist, als Ausla-
gerungen einzuordnen, was ebenso für 
einen Betrieb dieser Software durch 
einen Dienstleister angenommen wird.

Insgesamt ist zu beachten, dass die 
Einstufung der Auslagerung vom Ver-
tragsinhalt abhängt und nicht von 
einer gegebenenfalls abweichenden 
rechtlichen Vertragsgestaltung, zum 
Beispiel in Form von Werkverträgen. 
Als eine Herausforderung für Lea-
sing-und Factoring-Gesellschaften ist 
zu erwähnen, dass eine Validierung 
bestehender Auslagerungs- und Ab-
grenzungsdefinitionen erfolgen muss, 
was auch eine Anpassung der Pro- 
zesse in der schriftlich fixierten Ord-
nung zur Folge haben kann. Insbe-
sondere die auf die Kerngeschäfts- und 
Risikomanagementsysteme bezogene 
IT muss dazu einer ausführlichen 
Analyse unterzogen werden.

Weiterverlagerungen

Ein letzter Schwerpunkt bei der 
Überarbeitung der Regelungen zu 
Auslagerungsverhältnissen liegt in 

den Vorgaben zu Weiterverlagerun-
gen, da auch hierbei in einigen Fällen 
Feststellungen durch Prüfer oder 
durch die Aufsicht gegeben waren.  
In Extremfällen hatten die ausla- 
gernden Institute noch nicht ein-  
mal Kenntnis von bereits laufenden 
Weiterverlagerungen, was insbeson-
dere Sachverhalte im Bereich der IT 
betraf. Hinsichtlich Weiterverlage-
rungen ist die Aufsicht der Ansicht, 
dass hierdurch lediglich die schon 
bisher geltende Verwaltungsauffas-
sung näher konkretisiert und darge-
stellt wird. Es soll gewährleistet wer-
den, dass bei Weiterverlagerungen 
dieselben Anforderungen zur Gel-
tung kommen wie bei der ursprüng-
lichen Auslagerung.7 

Hierzu wurde die neugefasste  
Tz. 8 in den AT 9 MaRisk eingefügt. 
Demnach sind hinsichtlich mögli-
cher Weiterverlagerungen Zustim-
mungsvorbehalte des Instituts oder 
zumindest konkrete Voraussetzungen 
hierfür mit dem Auslagerungsunter-
nehmen z56 u vereinbaren. Dadurch 
ist sicherzustellen, dass die Vereinba-
rungen zwischen Subunternehmer 
und Dienstleister im Einklang mit 
dem originären Auslagerungsvertrag 
stehen. Darüber hinaus muss das aus-
lagernde Institut gewährleisten, dass 
eine Informationspflicht des Auslage-
rungsunternehmens im Falle von ge-
planten Weiterverlagerungen besteht. 
Außerdem muss sichergestellt wer-

den, dass das Auslagerungsunterneh-
men im Falle einer Weiterverlagerung 
von Tätigkeiten gegenüber dem aus-
lagernden In stitut berichtspflichtig 
bleibt.

Die Herausforderung besteht ins-
besondere darin, die bestehenden 
Auslagerungsverhältnisse vor diesem 
Hintergrund nochmals zu analysieren 
und das Auslagerungsunternehmen 
zur Verfügungstellung der notwendi-
gen Informationen zu bewegen.

Sonstige Anforderungen

Als sonstige wesentliche neue  
Anforderung ist zu nennen, dass be-
reits bei der Vertragsanbahnung 
durch das Institut intern festgelegt 
werden muss, welchen Grad einer 
Schlechtleistung des Auslagerungsun-
ternehmens es akzeptieren möchte. 
Dies hat auch Auswirkungen auf das 
laufende Auslagerungscontrolling. Es 
müssen – sofern noch nicht vorhan-
den – messbare Kriterien für eine 
konkrete Beurteilung des Auslage-
rungsunternehmens implementiert 
werden. In der Praxis hat sich hier ins-
besondere eine entsprechende Steue-
rung anhand von Key-Performance-
Indikatoren mit entsprechenden 
Bonus- oder Malusregelungen ver-
bunden mit Sonderkündigungsrech-
ten als geeignetes Instrument etab-
liert.

Auch für den Fall der beabsichtig-
ten oder erwarteten Beendigung von 
Auslagerungsverhältnissen wurden 
nunmehr detailliertere Vorgaben ge-
troffen. Es sind nun nicht mehr  
nur mögliche Handlungsoptionen zu  
dokumentieren, sondern – soweit 
möglich und sinnvoll – entsprechende 
umfassende Ausstiegsprozesse zu be-
stimmen. Solche Prozesse sind mit 
dem Ziel festzulegen, die erforderliche 
Kontinuität und Qualität der ausgela-
gerten Bereiche aufrechtzuerhalten 
beziehungsweise wiederherstellen zu 
können.

7) Vgl. BaFin, unter www.bafin.de,  
Abruf: 11. Januar 2018.
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Zuletzt sind noch erweiterte Si-
cherheitsanforderungen zu erwäh-
nen. Insofern wurde nun durch die 
Aufsicht vorgegeben, dass zu den 
sonstigen Sicherheitsanforderungen 
auch Zugangsbestimmungen zu Räu-
men und Gebäuden sowie Zugriffs-
berechtigungen auf Softwarelösungen 
zum Schutz wesentlicher Daten und 
Informationen zählen.

Umsetzung der neuen  
Vorschriften

Hinsichtlich des Umsetzungszeit-
punkts der einzelnen Regelungen ist 
wie eingangs erwähnt zu unterschei-
den, ob es sich um Klarstellungen  
beziehungsweise die schriftliche Nie-
derlegung bereits geltender Verwal-
tungspraxis handelt oder ob Regelun-
gen komplett neu getroffen wurden. 
Im ersteren Fall sind die entsprechen-
den Vorschriften mit Inkrafttreten der 
neuen MaRisk zum 27. Oktober 2017 

umzusetzen beziehungsweise hätten 
schon vorher umgesetzt sein müssen. 
Für Sachverhalte, die neu im Rahmen 
der 5. MaRisk-Novelle geregelt wur-
den, gilt demgegenüber eine verlän-
gerte Umsetzungsfrist bis zum 31. 
Oktober 2018.

Aus dem Bereich der Auslagerun-
gen sind die neu gefassten Grenzen 
für die Auslagerbarkeit der Kontroll-
einheiten, die Einrichtung eines zen-
tralen Auslagerungsmanagements, die 
Festlegung eines Grads der Akzeptanz 
von Schlechtleistungen des Auslage-
rungsunternehmens sowie die Eta-
blierung von Ausstiegsprozessen neue 
Anforderungen. Bei diesen ist anzu-
nehmen, dass die verlängerte Umset-
zungsfrist in Anspruch genommen 
werden kann. Demgegenüber sind 
insbesondere die detaillierteren Erfor-
dernisse für Weiterverlagerungen nur 
eine schriftliche Niederlegung der gel-
tenden Verwaltungspraxis, so dass 
dies bereits mit Inkrafttreten der 

neuen MaRisk zum 27. Oktober 2017 
umzusetzen war. Dies ist auch für die 
Abgrenzung von Auslagerungen zu 
sonstigem Fremdbezug von Leistun-
gen anzunehmen, da die Aufsicht in-
sofern von einer Klarstellung spricht.8

Als eine wesentliche Herausfor-
derung für Leasing- und Factoring-
Gesellschaften ist abschließend zu 
nennen, dass insgesamt ein ver-
stärkter Auf- und Ausbau von Kom-
petenz und Ressourcen hinsichtlich 
der ausgelagerten Funktionen not-
wendig sein wird. Dies bedeutet zum 
einen verstärkten quantitativen als 
auch qualitativen Bedarf an Ressour-
cen. Zum anderen wird sich dies 
auch auf den laufenden Betrieb in 
dem Maße auswirken, dass beispiels-
weise der entsprechende Schulungs- 
und Fortbildungsbedarf erhöht wer-
den muss. 

8) Vgl. BaFin, unter www.bafin.de,  
Abruf: 11. Januar 2018.
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